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Satzung der 

SNP Schneider-Neureither & Partner AG

mit Sitz in Heidelberg

Stand:  
Änderung aufgrund der Beschlussfassung im Rahmen der Hauptversammlung vom 20. Mai 2010

  § 1 Firma, Sitz

 (1) Die Firma der Gesellschaft lautet: SNP Schneider-Neureither & Partner AG.

 (2) Sitz der Gesellschaft ist Heidelberg.

  § 2 Gegenstand des Unternehmens

 (1)  Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Unternehmensberatung und 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie die Entwicklung und der 
Vertrieb von Hard- und Software.

 (2)  Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung 
des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie kann ihren Gegenstand 
auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Sie kann Unternehmen im In- und Aus-
land gründen oder sich als Holdinggesellschaft an solchen Unternehmen beteiligen, die 
einen gleichartigen oder ähnlichen Unternehmensgegenstand haben und zwar auch als 
persönlich haftende Gesellschaf terin. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland 
errichten.

 (3)  Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Beherrschungs- und 
Ge winnabführungsverträge abzuschließen.
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  § 3 Grundkapital, Aktien

 (1)  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.132.750,00 (Euro einemillioneinhundert-
zweiunddreißigtausendsiebenhundertfünfzig) und ist eingeteilt in 1.132.750 auf den Inhaber 
lautende Stückaktien ohne Nennwert.

 (2)  Form und Inhalt der Aktienurkunden, der Gewinnanteile und neuen Scheine bestimmt der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, soweit solche Urkunden ausgegeben werden.

 (3)  Über mehrere Aktien eines Aktionärs kann eine einheitliche Urkunde ausgegeben werden 
(Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausge-
schlossen. Die Einziehung von Aktien ist gestattet.

 (4)  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 30. April 2014 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien 
(Stammaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen, einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch 
um höchstens EUR 562.500,00 (in Worten: Euro fünfhundertzweiundsechzigtausendfünf-
hundert) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats 

  aa)  das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, die einen an-
teiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-
mächtigung übersteigen (10 %-Grenze), ausschließen, um die neuen Aktien zu einem 
Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 
Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz); für die Frage des Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der 
Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder indirekter Anwendung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz aufgrund anderer Ermächtigungen mit zu berücksichtigen; als maß-
geblicher Börsenpreis gilt dabei der Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesell-
schaft im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichba-ren 
Nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand;

   bb)  das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen ausschließen; und

   cc)  das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge aussschließen.

   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
für Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist er-
mächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der 
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung anzupassen.

 (5)  Die neuen Aktien können bis zur Höhe des auf die stimmberechtigten Stückaktien entfal-
lenden Grundkapitals stimmrechtslose Vorzugsaktien sein.
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 (6)  Die In vorgenannten Absätzen (4) bis (6) zu treffenden Entscheidungen des Vorstands be-
dürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.

 (7)  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach völliger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist, ohne daß eine Erhöhung stattfand, die Satzung 
der Gesell schaft entsprechend zu ändern.

  § 4 Organe

 (1) Organe der Gesellschaft sind:

 1. Der Vorstand,
 2. der Aufsichtsrats,
 3. die Hauptversammlung.

  § 5 Vorstand

 (1)  Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Bestellung von stellvertre-
tenden Mitgliedern des Vorstands ist zulässig. Diese haben in Bezug auf die Vertretung der 
Gesellschaft nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder des Vorstands.

 (2)  Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vorstandsmitglieder und 
der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluß der Anstellungsverträge sowie der 
Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung eines Mit-
glieds des Vorstands zum Vorstandsvorsitzenden sowie weiterer Vorstandsmitglieder zu 
stellvertretenden Vor standsvorsitzenden. Auch wenn das Grundkapital mehr als EUR 3 Mio. 
beträgt, kann der Auf sichtsrat bestimmen, daß der Vorstand nur aus einer Person besteht.

 (3)  Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung 
sowie seiner Geschäftsordnung, die vom Aufsichtsrat zu genehmigen ist. Unbeschadet sei-
ner gemeinschaftlichen Verantwortung für die Geschäftsführung entscheidet der Vorstand 
über die Verteilung der einzelnen Geschäftsbereiche.

 (4)  Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Alle Vorstandsmit-
glieder haben gleiche Stimmrechte. Dies gilt auch für den Vorstandsvorsitzenden.

 (5)  Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vor-
stands mitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemein-
schaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

 (6)  Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder zur Einzelvertretung ermäch-
tigen und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit gesetzlich zulässig, 
inbesondere die Bestimmungen des § 112 AktG nicht entgegenstehen.
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  § 6 Aufsichtsrat

 (1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

 (2)  Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats werden bis zur Beendigung der Hauptversamm lung 
bestellt, die über die Entlastung für das erste Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt.

 (3)  Im übrigen werden, soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl einen kürzeren Zeit-
raum beschließt, die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptver-
sammlung bestellt, die über die Entlastung für das 3. Geschäftsjahr nach dem Beginn der 
Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

 (4)  Für Aufsichtsratsmitglieder (der Anteilseigner) können Ersatzmitglieder gewählt werden, 
die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender 
Aufsichts ratsmitglieder der Anteilseigner treten.

 (5)  Wird ein Aufsichtsratsmitglied (der Anteilseigner) anstelle eines ausscheidenden Mitglieds 
ge wählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. 
Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit Beendi-
gung der näch sten Hauptversammlung, in der mit einer Mehrheit, die mindestens 3 / 4 der 
abgegebenen Stimmen umfaßt, ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens 
jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

 (6)  Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch schriftli che 
Erklä rung niederlegen; die Niederlegung darf allerdings nicht zur Unzeit erfolgen. Es gilt 
eine Kündi gungsfrist von vier Wochen zum Monatsende. Die Erklärung ist durch Einschrei-
ben mit Rück schein oder per Telefax gegenüber dem Vorstand und dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden bzw. sei nem Stellvertreter gegenüber abzugeben.

 (7)  Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung oder 
in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht auch das Recht zu, die 
Hauptver sammlung einzuberufen.

 (8)  Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des Vorstands 
zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften sowie die Vermögensgegenstände 
der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen.

 (9)  Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgelegten Umfang zu 
berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat einen Bericht verlangen über die Angele-
genheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu ver-
bundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesem Unternehmen, 
die für die Lage der Gesell schafter von erheblicher Bedeutung sein können.

 (10)  Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Auf-
sichtsrats durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch dessen Stell-
vertreter abgegeben.
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 (11)  Ständiger Vertreter des Aufsichtsrat gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Gericht und 
Behörden sowie gegenüber dem Vorstand ist der Aufsichtsratsvorsitzende, im Falle seiner 
Ver hinderung, dessen Stellvertreter.

 (12)  Der Aufsichtsrat wählt für die Dauer seiner Amtszeit in einer konstituierenden Sitzung, die 
innerhalb von vier Wochen nach seiner Wahl stattfindet, aus seiner Mitte einen Vorsitzen-
den und einen Stellvertreter. Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte und Pflichten des 
Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 
vor Ablauf der Amts zeit aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine neue 
Wahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

(13)  Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen und der durch diese Satzung aufge-
stellten Bestimmungen eine Geschäftsordnung.

(14)  Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung vom 
Stellvertreter einberufen. Der Aufsichtsrat muss zweimal im Kalenderhalbjahr zusammen-
treten.

(15)  Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinde-
rung durch dessen Stellvertreter einberufen. Die Formalien der Einberufung und die der 
Durchführung der Sitzungen regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

(16)  Kann ein Aufsichtsrat an der Sitzung nicht teilnehmen, ist er berechtigt, seine Stimme mit-
tels schriftlicher Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen zu las-
sen.

(17)  Der Aufsichtsrat kann auch außerhalb von Aufsichtsratssitzungen abstimmen, und zwar 
schrift lich, telegraphisch oder fernschriftlich, wenn dies durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 
oder in dem Falle seiner Verhinderung durch den Stellvertreter angeordnet wird und ihr kein 
Mitglied widerspricht.

(18)  Die Aufsichtsratsmitglieder haben über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesell-
schaft. namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit 
bekannt gewor den sind, Stillschweigen zu bewahren. Personen, die nicht Aufsichtsrats-
mitglieder sind und an Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, sind ausdrücklich zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. Vertrauliche Angaben im Sinne von Satz 1 dieses Absatzes 
sind alle Angaben, die der Mittei lende ausdrücklich als geheimhaltungspflichtig bezeichnet 
und bei denen bei verständiger wirt schaftlicher Betrachtungsweise nicht auszuschließen 
ist, daß die Interessen der Gesellschaft bei ihrer Offenbarung beeinträchtigt werden könn-
ten. Geheimnis im Sinne des Satz 1 dieses Absat zes ist jede mit dem unternehmerischen 
und betrieblichen Geschehen in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehende 
Tatsache, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt ist, von der bei verständiger 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise anzunehmen ist, daß ihre Geheimhaltung vom Unter-
nehmensträger gewünscht wird und deren Geheimhaltung im Interesse des Unterneh-
mens ist.
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 (19)  Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied Informationen an Dritte weiterzugeben, so hat er dies 
dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information erfolgen 
soll, mitzu teilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabe der Information Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information erfolgen kann bzw. Belange der 
Gesellschaft entge genstehen. Die Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden abgegeben.

 (20)  Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00, 
die nach Ablauf eines Geschäftsjahres erstmals für das volle Geschäftsjahr 2010 zahlbar ist. 
Der Vorsitzende erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betra-
ges. Im Falle einer unterjährigen Beendigung des Amtes wird die feste jährliche Vergütung 
zeitanteilig gewährt. Zudem erhält jedes Aufsichtsratsmitglied – neben dem Ersatz nachge-
wiesener erforderlicher Auslagen – für jede Sitzung des Aufsichtsrates EUR 1.000,00. Die 
Gesellschaft bezieht die Mitglieder des Aufsichtsrats hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrneh-
mung in die Deckung einer von ihr abgeschlossenen Vermögensschadenshaftpflichtversi-
cherung mit einer Deckungssumme von EUR 5.000.000,00 je Aufsichts ratsmitglied auf 
Kosten der Gesellschaft ein. Die Beträge ver stehen sich jeweils zuzüglich gegebenenfalls 
anfallender Mehrwertsteuer. Die Hauptversammlung kann durch Beschluss, der der einfa-
chen Stimmenmehrheit bedarf, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates ändern.

  § 7 Hauptversammlung

 (1)  Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen 
Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.

 (2)  Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis von 50 km 
um den Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt mit Sitz einer deutschen Wertpapierbörse 
in der Bundesrepublik Deutschland statt.

 (3)  Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäfts-
jahres statt. Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es im Inter-
esse der Gesellschaft erforderlich erscheint.

 (4)  Die Einberufung der Hauptversammlung und die Bekanntmachung der Einberufung erfolgen 
nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

 (5)  Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die-
jenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft an-
melden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft 
in Textform unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse nach Maßgabe der 
gesetzlichen Fristvorschriften rechtzeitig in deutscher oder englischer Sprache zugehen.

 (6)  Der Nachweis ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbe-
sitzes durch das depotführende Institut zu führen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.
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 (7)  Je eine Stammaktie als Stückaktie gewährt eine Stimme. Stimmrechtslose Vorzugsaktien 
gewähren vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften kein Stimmrecht. Soweit den 
Vorzugsaktien nach dem Gesetz ein Stimmrecht zusteht, gewährt eine Vorzugsaktie eine 
Stimme.

 (8) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.

 (9)  Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, werden in der Einladung zur Hauptver-
sammlung die Voraussetzungen bestimmt, unter denen die Aktionäre ihr Stimmrecht in der 
Hauptversammlung ausüben können.

 (10)  Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats berufen oder 
im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter oder ein sonstiges Aufsichtsratsmitglied. Ist 
der Aufsichtsratsvorsitzende verhindert und hat er niemand zu seinem Vertreter bestimmt, 
so leitet die Hauptversammlung ein von den Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat ge-
wähltes Aufsichtsratsmitglied.

 (11)  Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 
Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der Abstimmung 
kann im Substraktionsverfahren durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimmein-
haltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt wer-
den.

 (12)  Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend eine andere Mehrheit 
vorschreibt. Soweit das Gesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Kapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig 
ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals.

 (13)  Bei Stimmengleichheit gilt ausgenommen bei Wahlen ein Antrag als abgelehnt.

 (14)  Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, werden die beiden 
Bewerber mit den erreichten höchsten Stimmzahlen zur Stichwahl gestellt. Bei gleicher 
Stimmenzahl im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

 (15)  Die Hauptversammlung beschließt insbesondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, 
die Wahl des Abschlussprüfers, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, über die Bestellung der Mietglieder des Aufsichtsrates, soweit gesetzlich 
oder in dieser Satzung nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, und in den im Gesetz vorge-
sehenen Fällen über die Feststellung des Jahrsabschlusses.
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  § 7 a (Informationsübermittlung)

 Informationen an Aktionäre können auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt  
werden.

  § 8 Jahresabschluß, Verwendung des Bilanzgewinns

 (1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 (2)  Der Vorstand hat  in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene 
Geschäftsjahr den Jahresabschluß und den Lagebericht aufzustellen und dem Aufsichtsrat 
sowie dem Abschlußprüfer unverzüglich vor zulegen. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluß 
und dem Lagebericht hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er 
der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.

 
 (3)  Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht und den Vorschlag für die Ver-

wendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich an die Hauptver-
sammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Vorlagen dem Vor stand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluß, so ist dieser 
festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jah-
resabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.

 (4)  Der Jahresabschluß, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung der Hauptver-
sammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszule-
gen.

 (5)  Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluß fest, so können sie von dem Jah-
resüberschuß, der nach Abzug der in die gesetzlichen Rücklagen einzustellenden Beträge 
oder eines etwaigen Verlustvortrags verbleibt, bis zu 100 % in eine andere Gewinnrücklage 
einstellen. Die Hauptversammlung kann im Beschluß über die Verwendung des Bilanzge-
winns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen und als Gewinn vortragen.

 (6)  Sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben, so erhalten diese aus dem jährlichen 
Bilanzgewinn eine Vorzugsdividende in Höhe von 4 % des auf die einzelne Stückaktie ent-
fallenden an teiligen Betrages des Grundkapitals.

 (7)  Reicht der Bilanzgewinn eines oder mehrerer Geschäftsjahre nicht zur Vorwegausschüt-
tung von mindestens 4 % (Abs. 6) auf die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht aus, so ist der 
Rückstand ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre in der Weise 
nachzuzahlen, daß die älteren Rückstände vor den jüngeren zu tilgen und die aus dem Gewinn 
eines Geschäftsjahres für dieses zu zahlenden Vorzugsbeträge erst nach Tilgung sämtlicher 
Rückstände zu leisten sind. Das Nachzahlungsrecht ist Bestandteil des Gewinn anteils des-
jenigen Geschäftsjahres, aus des sen Bilanzgewinn die Nachzahlung auf die Vorzugsaktie 
gewährt wird.
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 (8)  Nach Nachzahlung etwaiger Rückstände von Gewinnanteilen auf die stimmrechtslosen 
Vorzugs aktien aus den Vorjahren (Abs. 7) und Ausschüttung der Vorzugsdividende von 4 % 
auf die stimmrechtslosen Vorzugsaktien (Abs. 6) erfolgt aus dem verbleibenden Bilanzge-
winn zunächst die Zahlung eines Gewinnanteils auf die Stammaktien von bis zu 4 % des auf 
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals. Nach Ausschüt-
tung eines Gewinnanteils von 4 % auf die Stammaktien nehmen Vorzugs- und Stammaktien 
an einer weiteren Gewinnausschüttung in der Weise teil, daß die stimmrechtslosen Vor-
zugsaktien über die auf die Stammaktien entfallende Dividende hinaus eine Mehrdividende 
von 2 % des auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals 
erhalten.

  § 9 Auflösung

 (1)  Die Auflösung der Gesellschaft kann nur von einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
und ei ner Mehrheit von 3 / 4 des Grundkapitals beschlossen werden.

 (2)  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Vorstandsmitglieder, 
sofern nicht durch Beschluß der Hauptversammlung andere Liquidatoren bestellt werden.

  § 10 Schlußbestimmungen

 (1)  Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bundes-
anzeiger.

 (2) (gestrichen)

 (3)  Die Gesellschaft trägt den mit der Gründung verbundenen Aufwand (Beratungskosten, No-
tar- und Gerichtskosten, Veröffentlichungskosten) bis zu einem Betrag von DM 10.000,00. 
Darüber hinausgehende Kosten tragen die Gründer.

Ende der Satzung


